
Landtag Brandenburg 
6. Wahlperiode 

Drucksache 6/2068 

 
 

Kleine Anfrage 882 
des Abgeordneten Christoph Schulze 

BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 

 

an die Landesregierung 

 

 

Schallschutz für Wohnungseigentumsgesellschaften 

Nicht wenige Objekte im Tag- und Nachtschutzgebiet des Flughafens BER sind Ob-

jekte, mit Eigentumswohnungen. Diesbezüglich stellt sich für die Wohnungseigentü-

mer die Frage, wer den entsprechenden Antrag für Schallschutz stellen muss.  

 

Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung:  

Wer ist für die Antragstellung für Schallschutz bei Wohnungseigentum, d.h. bei Ob-

jekten mit mehreren Eigentumswohnungen zuständig? Der Wohnungseigentümer 

oder die Wohnungseigentumsverwaltung? 

 


